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Verantwortung

ID 061681

Wer die Herrschaft über die Gefahrenquelle innehat, 

muss jenen Gefährdungen nach Kräften begegnen.

Jeder hat Verantwortung

(Schadensabwendungspflicht)

Verantwortung ergibt sich aus den 

Möglichkeiten der Verantwortlichen

Handlungspflicht

Erfolgsabwendung

Pflichten (Aufgaben)

Rechte (Kompetenzen)



Verantwortung - Garantenpflichten

Einteilung der Garantenpflichten beim Unterlassungsdelikt

1. Schutzpflichten für bestimmte Rechtsgüter (Obhuts- oder 

Beschützergaranten):

eine bestimmte Person ist aufgrund besonderer tatsächlicher oder 

rechtlicher Bindungen zum Schutz eines bestimmten Rechtsguts 

verpflichtet, dem Gefahren von außen drohen.

2. Überwachungspflichten aufgrund der Verantwortlichkeit für eine bestimmte 

Gefahrenquelle (Überwachungsgaranten):

eine bestimmte Person ist aufgrund einer tatsächlichen oder rechtlichen 

Verantwortungsübernahme für eine bestimmte Gefahrenquelle verpflichtet, 

dafür zu sorgen, dass durch diese Gefahrenquelle keine Schädigungen 

anderer Rechtsgüter entstehen.

ID 061682

Quelle: Professor Dr. Bernd Heinrich; Vorlesung Strafrecht



Verantwortung – Personenkreis

ID 061683

Unternehmer
Hyperlink1.png

Beschäftigte/befähigte Person
Hyperlink1.png



Strafrechtliche Folgen

Voraussetzung:

• dem Unfall lag eine rechtswidrige Handlung zugrunde

• der Unfall führte zu einer Verletzung oder zum Tode

• die rechtswidrige Handlung erfolgte schuldhaft (fahrlässig oder vorsätzlich)

ID 123456

Folge
Freiheitsstrafe

Geldstrafe



Zivilrechtliche Folgen

Voraussetzungen:

Schadenersatz nach BGB § 823:

Jeder, der einen anderen schuldhaft schädigt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

(Gilt auch für Schäden, die dem Unternehmen entstehen.)

(Gem. SGB VII Personenschaden bei Arbeitnehmern desselben Betriebes nur bei Vorsatz.)

Regress nach SGB VII: 

bei vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Unfällen kann die Berufsgenossenschaft vom 

Unfallverursacher seine Aufwendungen zurückfordern!

ID 123456

Folge
Schadensersatz oder Regress 

in Höhe des Schadens



Ordnungsrechtliche Folgen

Voraussetzungen:

Schuldhafter Verstoß (vorsätzlich oder fahrlässig) gegen einen bußgeldbewährten 

Tatbestand, z.B.

DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten 

§ 15

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen 

berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder 

andere gefährden können.

ID 060846

Folge
Bußgeld

bis € 10.000



Arbeitsrechtliche Folgen

Voraussetzungen:

schuldhafte Verletzung des Arbeitsvertrages

ID 060847

Folge

• Mündliche Verwarnung

• Schriftlicher Verweis

• Abmahnung

• Versetzung

• Ordentliche 

Kündigung

• Fristlose Entlassung



Organisation – Gefährdungsbeurteilung

ID 060384

Art, Umfang und Fristen der Prüfungen festlegen

wiederkehrende  Prüfungen 

durch zur Prüfung befähigte Personen

besondere Prüfungen auf Rissfreiheit

durch zur Prüfung befähigte Personen 

außerordentliche Prüfungen nach Schadensereignissen

durch zur Prüfung befähigte Personen

Sicht- und Funktionsprüfungen

durch unterwiesene Personen



Organisation – geeignete Beschäftigte

ID 060379

Es dürfen nur Beschäftigte mit der Durchführung von Arbeiten 

beauftragt werde, die befähigt sind die anzuwendenden 

Bestimmungen und Maßnahmen einzuhalten.

Geistige Eignung

Körperliche Eignung

Kenntnisse

Zuverlässigkeit

Berufsausbildung

Berufserfahrung

technisches Verständnis

Fachkenntnisse

Sehen



Organisation – Beauftragung I

ID 060381

Der Arbeitgeber kann 

zuverlässige und fachkundige 

Personen schriftlich damit 

beauftragen, ihm obliegende 

Aufgaben in eigener 

Verantwortung wahrzunehmen.

fachliche Weisungsfreiheit 

gewährleisten



Organisation – Beauftragung II

ID 060381a

Zur Prüfung befähigte Personen 

unterliegen bei ihrer Prüftätigkeit 

keinen fachlichen Weisungen und 

dürfen wegen dieser Tätigkeit 

nicht benachteiligt werden.

Festlegung der Aufgaben und 

Kompetenzen



Organisation – Bereitstellung 

ID 060382

Der Arbeitgeber hat die 

erforderlichen Mittel 

bereitzustellen.

Geldmittel

Sachmittel

Regelwerke

Herstellerinformationen



Organisation – Dokumentation 

ID 060385

Der Arbeitgeber hat die 

Ergebnisse der Prüfungen 

aufzuzeichnen.

Bereithalten der 

Aufzeichnungen am 

Betriebsort

Aufbewahrung der Aufzeichnungen

• über einen angemessenen Zeitraum

• mindestens bis zur nächsten Prüfung



Organisation – Dokumentation 

ID 021091

Was ist zu dokumentieren?

Gemäß § 14 Abs. 7 BetrSichV / TRBS 1201 mindestens:

• Art der Prüfung, 

• Prüfumfang,

• Ergebnis der Prüfung mit Bewertung

• Name und Unterschrift des Prüfers

• Anlass der Prüfung, z.B. Prüfung vor erstmaliger Verwendung, 

wiederkehrende Prüfung, Prüfung nach prüfpflichtiger Änderung



Karteikarte: Hebelzug/Kettenzug (Kein Prüfbericht!)

ID 060386



Karteikarte: C-Haken (Kein Prüfbericht!)

ID 008718



Karteikarte: Unterfasszange (Kein Prüfbericht!)

ID 008720



Karteikarte: Klaue mit Sicherungsdrehhebel (Kein Prüfbericht!)

ID 008721



Kettenkarteikarte: Teil I (DGUV Info 209-063) (Kein Prüfbericht!)

ID 021089



Kettenkarteikarte, Teil II (Kein Prüfbericht!)

ID 021090



Karteikarte: Klemmbackenwinde (Kein Prüfbericht!)

ID 060386a



Karteikarte: Stahlwinde/Zahnstangenwinde

ID 060386b



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation) I

ID 061684



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation) III

ID 061686



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation)

ID 061780



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation)

ID 061685



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation)

ID 061774



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation)

ID 061775



RFID-Technik (Radio-Frequenz-Identifikation)

ID 061776



Pflichten des Unternehmers (ArbSchG)

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

• alle erforderlichen Maßnahmen treffen

• Maßnahmen überwachen und ggf. anpassen

• für eine geeignete Organisation sorgen

• Arbeitsbedingungen beurteilen

• Gefährdungen ermitteln

• Maßnahmen festlegen

• Ergebnisse der Beurteilung dokumentieren

• geeignete Beschäftigte auswählen

• Gesetzliche Pflichten nur an zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich übertragen

ID 061687



Pflichten des Unternehmers (BetrSichV)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

• Gefährdungsbeurteilung durchführen

• Art

• Umfang

• Fristen der Prüfungen festlegen

• Weisungsfreiheit der befähigten Person gewährleisten

• Prüfungen veranlassen

• Prüfungsergebnisse dokumentieren

ID 061688



Pflichten des Unternehmers (DGUV Vorschrift 1)

UVV Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)

Über die Inhalte des Arbeitsschutzgesetzes hinaus darf der Unternehmer

• keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.

• keine Personen, die erkennbar nicht in der Lage sind, beauftragen

Und er hat Arbeitsmittel mit Mängeln der Benutzung zu entziehen.

ID 061689

Home.png



Pflichten der Beschäftigten und befähigten Personen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

• Weisungen und Unterweisungen befolgen

• für die eigene Sicherheit sorgen (im Rahmen ihrer Möglichkeiten)

• für die Sicherheit derer sorgen, die von seinen Handlungen oder Unterlassungen betroffen 

sind

• Arbeitsmittel bestimmungsgemäß verwenden

• festgestellte Mängel unverzüglich melden

ID 061690



Pflichten Beschäftigte und zur Prüfung befähigte Personen

UVV Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)

Über die Inhalte des Arbeitsschutzgesetzes hinaus haben die Beschäftigten und zur Prüfung 

befähigte Personen

• sicherheitswidrige Weisungen nicht zu befolgen

• sich nicht durch Alkohol, Drogen usw. in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich oder 

andere gefährden

• sich aus Gefahrenbereichen fernzuhalten

ID 061691

Home.png



Besondere Pflichten der befähigten Personen

Für zur Prüfung befähigte Personen gilt über die allgemeinen Rechte und Pflichten aller 

Beschäftigten hinaus

• sie prüfen in eigener Verantwortung

• sie sind weisungsfrei

• sie prüfen fach- und sachkundig

• sie sind zuverlässig

• sie müssen die Ergebnisse der Prüfungen dem Unternehmer mitteilen

• sie geben Empfehlungen zur weiteren Verwendung

ID 061692

Home.png
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